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§ 41 BVergGVS 2012 Freiwillige
Bekanntmachungen auf

Unionsebene
 BVergGVS 2012 - Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.02.2026

1. (1)Der Auftraggeber kann Bekanntmachungen und Mitteilungen, die nicht einer Bekanntmachungsverpflichtung

gemäß diesem Bundesgesetz unterliegen, der Kommission unter Verwendung allenfalls existierender

einschlägiger Standardformulare für Bekanntmachungen übermitteln.

2. (2)Sofern ein Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Durchführung eines Vergabeverfahrens ohne vorherige

Bekanntmachung im Oberschwellenbereich zulässig ist, kann der Auftraggeber der Kommission unter

Verwendung des einschlägigen Standardformulars für Bekanntmachungen die Entscheidung bekannt geben,

welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll.

3. (3)Die Übermittlung der Bekanntmachungen und Mitteilungen gemäß Abs. 1 und 2 hat auf elektronischem Weg

nach den vom Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz gemäß § 42 kundgemachten

Verfahren für die Übermittlung von Bekanntmachungen und Mitteilungen zu erfolgen. Der Auftraggeber muss

den Tag der Absendung der Bekanntmachung nachweisen können.
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